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Stadtverwaltung Waltershausen
Post- und Besucheranschrift
Stadtverwaltung Waltershausen
Markt 1
99880 Waltershausen

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung:

Montag geschlossen bzw. nach Terminvereinbarung
Dienstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr

Während der genannten Öffnungszeiten sind auch Termine nach 
Vereinbarung möglich!
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Rufnummer 03622/630-0.
Die direkten Telefonnummern unserer Mitarbeiter finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.waltershausen.de.

Schloss Tenneberg:
Unser Museum im Schloss Tenneberg hat folgende Öffnungszeiten:

Mittwoch - Sonntag 10.00 - 17.00 Uhr

Anschrift:
Schloss Tenneberg
Tennebergstr. 1
99880 Waltershausen

Kontakt:
Herr Raimann
Tel.: 03622 / 6 91 70
E-Mail: info@schloss-tenneberg.de

Öffnungszeiten der Stadtinformation/ 
Stadtbibliothek:

Montag geschlossen
Dienstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr

Schiedsstelle
Die Schiedsstelle in Waltershausen ist eine Einrichtung zur Schlich-
tung kleiner Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten, haupt-
sächlich im Nachbarrecht. Das vor der Schiedsstelle durchzuführende 
Schlichtungsverfahren hat das Ziel einen Vergleich herbeizuführen, 
also den Betroffenen zu einer Einigung zu verhelfen.

Die Schiedsstelle ist nicht für die Beratung und Bearbeitung von 
Rentenangelegenheiten zuständig.

Die Schiedspersonen der Stadt Waltershausen, Frau Trautmann (Vor-
sitzende der Schiedsstelle) und Herr Liebetrau (stell. Vorsitzender der 
Schiedsstelle) stehen Ihnen zur gern Verfügung.

Kontakt: Postanschrift:
Schiedsstelle Waltershausen Schiedsstelle Waltershausen
Vereinshaus Altes Spital, (1. Etage) Hauptstraße 22
Hauptstraße 22 99880 Waltershausen
99880 Waltershausen

Telefonisch erreichbar:
03622 / 200836 und 0176/11630135

Gern können Anfragen auch per E-Mail
an folgende Adresse gesendet werden:
schiedsstelle-waltershausen@t-online.de

Bitte melden Sie sich bei sämtlichen Anfragen
über die oben genannten Telefonnummern oder
schriftlich per E-Mail.
Die Schiedspersonen werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.waltershausen.de! Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Bereitschaftsdienste

Bereitschaftsdienst Ärzte

Notdienstzentrale Süd:

Krankenhaus Friedrichroda ....................................... Tel. 03623/35 00

Kassenärztliche Bereitschaft:

13:00 Uhr bis 7:00 Uhr ......................................... Tel. 03623/31 07 91

Bereitschaftsdienst Zahnarzt:

Notdienst: 0180 5 90 80 77

Im Falle einer lebensbedrohlichen Notfallsituation wenden Sie 
sich bitte sofort an die Rettungsleitstelle - Notruf 112.

Not- und Sonntagsdienst der Apotheken
von 8:00 Uhr bis 8:00 Uhr am folgenden Tag

Freitag 01.09.2023 Hof Apotheke
Samstag 02.09.2023 Schloß Apotheke
Sonntag 03.09.2023 Thuringia Apotheke
Montag 04.09.2023 Adler Apotheke
Dienstag 05.09.2023 Alte Apotheke
Mittwoch 06.09.2023 Apotheke am Klaustor
Donnerstag 07.09.2023 Apotheke Ibenhain
Freitag 08.09.2023 Berg Apotheke
Samstag 09.09.2023 Falken/Hörsel Apotheke
Sonntag 10.09.2023 Markt Apotheke
Montag 11.09.2023 Perthes Apotheke
Dienstag 12.09.2023 St. Georg Apotheke
Mittwoch 13.09.2023 Hof Apotheke
Donnerstag 14.09.2023 Schloß Apotheke
Freitag 15.09.2023 Thuringia Apotheke

Adler Apotheke
Marktplatz 6, Ohrdruf   Tel.: 0 36 24/31 21 05
Alte Apotheke
Markt 7, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/90 26 89
Apotheke Ibenhain
H.-Heine-Str. 27a, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/6 83 87
Berg Apotheke
Lauchagrund 6, Tabarz   Tel.: 03 62 59/6 22 28
Falken Apotheke
Hauptstr. 78, Tambach-Dietharz   Tel.: 03 62 52/3 13 13
Hörsel Apotheke
Schulhög 2, Mechterstädt   Tel.: 0 36 22/90 73 22
Hof Apotheke
Marktstraße 7, Friedrichroda   Tel.: 0 36 23/3 66 00
Markt Apotheke
Bremer Straße 1, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/6 88 68
Perthes Apotheke
Bebraer Straße 1, Friedrichroda   Tel.: 0 36 23/20 08 70
Schloß Apotheke
Marktstraße 4, Ohrdruf   Tel.: 0 36 24/31 46 70
St. Georg Apotheke
Karl-Ernst-Str. 2, Georgenthal   Tel.: 03 62 53/2 51 92
Thuringia Apotheke
Hauptstr. 40, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/6 90 48
Apotheke am Klaustor
Hauptstraße 9, Waltershausen   Tel.: 0 36 22/20 96 86

Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.waltershausen.de!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Waltershausen
Mit Beschluss Nr. STR/2023/042 hat der Stadtrat der Stadt Waltershau-
sen in seiner öffentlichen Sitzung am 03.07.2023 die Altstadtgestaltungs-
satzung der Stadt Waltershausen beschlossen.
Eine Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes erfolg-
te gemäß § 21 Absatz 3 ThürKO.
Die Eingangsbestätigung wurde mit Schreiben der Rechtsaufsichtsbe-
hörde vom 31.07.2023 erteilt.
Die Altstadtgestaltungssatzung der Stadt Waltershausen wird hiermit ge-
mäß § 21 Absatz 3 Satz 3 ThürKO öffentlich bekannt gemacht.

Örtliche Bauvorschrift der Stadt Waltershausen 
über die Gestaltung baulicher Anlagen 

in der Altstadt von Waltershausen 
-Altstadtgestaltungssatzung-

Inhaltsverzeichnis

Präambel
Vorbemerkungen

Teil A: Allgemeine Vorschriften
§ 1 Sachlicher und räumlicher Geltungsbereich, Genehmigungs-

pflicht
§ 2 Bauwiche, Abstände, Abstandsflächen
§ 3 Allgemeine Anforderung an die Gestaltung
§ 4 Besonderheiten der baulichen Umgebung

Teil B: Gestaltung baulicher Anlagen und Werbeanlagen
§ 5 Baukörper
§ 6 Dächer
§ 7 Fassaden
§ 8 Fenster
§ 9 Schaufenster, Schaukästen
§ 10 Türen und Tore
§ 11 Fensterläden, Rollläden, Jalousien, Markisen
§ 12 Vordächer, Erker, Balkone, Loggien
§ 13 Vortreppen
§ 14 Garagen und Stellplätze
§ 15 Einfriedungen, Mauern, Zäune
§ 16 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke
§ 17 Mülltonnen
§ 18 Antennen
§ 19 Anlagen für Außenwerbung und Warenautomaten

Teil C: Verfahrensvorschriften
§ 20 Abweichungen
§ 21 Ordnungswidrigkeiten
§ 22 Inkrafttreten

Anlagen
Anlage 1 Planteil, räumlicher Geltungsbereich mit Darstellung der En-

semblebereiche
Anlage 2 Planteil, Einschränkungen bei Sonnenkollektoren und Dach-

flächenfenster
Anlage 3 Straßenliste

Örtliche Bauvorschrift der Stadt Waltershausen
über die Gestaltung baulicher Anlagen  

in der Altstadt von Walterhausen
- Altstadtgestaltungssatzung -

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 16. Au-
gust 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), in der jeweils gültigen Fassung und des 
§ 88 der Thüringer Bauordnung (ThürBO) vom 13.03.2014 (GVBl. S.49) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.07.2022 (GVBl. S. 321) hat der 
Stadtrat der Stadt Waltershausen am 03.07.2023 folgende örtliche Bau-
vorschrift als Satzung beschlossen:

Präambel

Die Altstadt von Waltershausen ist mit ihrer sehr gut erhaltenen städte-
baulichen Struktur ein Zeugnis der mittelalterlichen Stadtbaukunst und 
ist daher ein schützenswertes Beispiel für eine im Mittelalter entstandene 
Marktsiedlung mit ihren Vorstädten in Mittelthüringen.
Der Bereich der mittelalterlichen Kernstadt sowie der Vorstädte sind daher 
als Denkmalensemble, Bestandteil der Denkmalliste des Landesamtes für 
Denkmalpflege vom 21.01.1994 und vom 23.05.1995, eingestuft worden.
Die im Mittelalter gegründete Marktsiedlung mit ihren Stadterweiterungen 
im 14. und 15. Jahrhundert befindet sich am Fuße der Schlossanlage Ten-
neberg und läuft zwischen Burgberg und Ziegenberg nach Westen aus.
Von diesen Punkten aus werden Ein- und Ausblicke auf die Raum- und 
Baustruktur der Altstadt von Waltershausen möglich.

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Waltershausen
Am Dienstag, den 12.09.2023, 19:00 Uhr findet in der Bohlenstube / 
Historisches Rathaus, Markt 1, Waltershausen

eine Sitzung des

Ausschusses für Kultur, Soziales und Tourismus

mit nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten statt.

Der Sitzungstermin wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Brychcy
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Waltershausen
Am Mittwoch, den 13.09.2023, 19:00 Uhr findet in der Bohlenstube / 
Historisches Rathaus, Markt 1, Waltershausen

eine Sitzung des

Bau - und Umweltausschusses

mit nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten statt.

Der Sitzungstermin wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Brychcy
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Waltershausen
Am Donnerstag, 14. September 2023 um 19:00 Uhr, findet die nächste 
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses statt.

Ort: Bohlenstube/Historisches Rathaus
 Markt 1, 99880 Waltershausen

Tagesordnung

Öffentlicher Teil
1. Eröffnung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Tagesordnung öffentlicher Teil
5. Genehmigung der Niederschrift vom 01.06.2023
6. Burgruine Winterstein, Mauerwerksschalensicherung, Durchfüh-

rungsbeschluss und Bevollmächtigung des Bürgermeisters zur stu-
fenweisen Auftragsvergabe der Planungsleistungen und der Bauar-
beiten an der Westwand

7. Zweckvereinbarung Ausarbeitung und Anfertigung der Beschilde-
rung der Wanderwege zwischen der Stadt Waltershausen und der 
Gemeinde Bad Tabarz

8. Industriegebiet IG 5 Waltershausen Ost/ Hörselgau
 Ausgleichsmaßnahme Amphibienleiteinrichtungen im Zuge der 

Ortsverbindungsstraße Schnepfenthal-Ernstroda
 Abschluss eines Gestattungsvertrages mit dem Zweckverband In-

dustrie- und Gewerbegebiet Waltershausen-Ost/ Hörselgau“ und 
der Stadt Friedrichroda

9. Industriegebiet IG 5 Waltershausen Ost/ Hörselgau
 Ausgleichsmaßnahme Amphibienleiteinrichtungen im Zuge der 

Ortsverbindungsstraße Schnepfenthal-Ernstroda
 Abschluss einer Zweckvereinbarung mit der Stadt Friedrichroda zur 

gemeinsamen Straßensanierung
10. Neugestaltung Kirchplatz Wahlwinkel Antrag auf
 Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe
11. 2. BA Liebensteiner Straße Winterstein, Nebenanlagen
 Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe
12. Grundhafter Straßenausbau Thielberg in Winterstein
 Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe
13. Anfragen und Mitteilungen

Der Sitzungstermin wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Brychcy
Bürgermeister
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(2) Für die Altbebauung werden die erforderlichen Bauwiche, Abstände 
und Abstandsflächen auf das Maß der bestehenden Zwischenräume, 
Abstände und Abstandsflächen verringert. Bei Neubauten, die als Ersatz 
für Altbauten errichtet werden, wird entsprechend verfahren.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Gebäude, die sich an öf-
fentlichen Verkehrsflächen gegenüberliegen sowie zwischen Gebäuden 
und sonstigen baulichen Anlagen.

§ 3
Allgemeine Anforderung an die Gestaltung

(1) Alle von öffentlichen Flächen aus sichtbaren baulichen Anlagen, Bau-
teile und Bauzubehör sind mit traditionell natürlichen Materialien (unpo-
liertem Naturstein, Holz, unglasierten Ziegeln, mineralischem Putz) zu 
gestalten. Die Verwendung von Imitationen natürlicher Baustoffe ist nicht 
gestattet, es sei denn einzelne Imitationen werden in den Folgeparagra-
phen ausdrücklich erlaubt.

§ 4
Besonderheiten der baulichen Umgebung

(1) Erhaltenswerte Besonderheiten wie Mauern, Stützmauern, Treppen, 
Terrassen, Gewässer und Baumbestand sind zu erhalten oder wieder-
herzustellen (bei Gehölzen durch entsprechende Ersatzpflanzungen ge-
mäß Baumschutzsatzung).
(2) Das vorhandene Natursteinpflaster gehört zu den wichtigen Gestalt-
merkmalen und ist sorgsam zu erhalten. Kann nach Bauarbeiten die Wie-
derherstellung des ursprünglichen Zustandes nach Art und Material nicht 
gewährleistet werden, ist ein Ersatz durch neues Natursteinpflaster oder 
ein dem Charakter entsprechendes Kunststeinpflaster möglich.

Teil B: Gestaltung baulicher Anlagen und Werbeanlagen

§ 5
Baukörper

(1) Neu- und Umbauten müssen sich der benachbarten historischen und 
schutzwürdigen Bebauung anpassen, insbesondere in: Lage zu öffentli-
chen Flächen, Größe, Geschoßzahl, Traufhöhe, Umriss, Dachgestalt und 
Firstrichtung. In Grenzbereichen zwischen der älteren und der neueren 
Bebauung gilt die Ältere.
(2) Die historische Parzellenstruktur soll erhalten bleiben. Soweit dies bei 
einer Neubebauung nicht möglich ist, ist sie durch Gliederungselemente 
und unterschiedliche Farbgebung in den Fassaden sichtbar zu machen.
(3) Bei Neubauten als Ersatz für Altbauten ist ein Wechsel der Firstrich-
tung unzulässig. Die Anzahl der in der Straßenansicht oberirdischen Voll-
geschosse, ohne Dachgeschosse, wird gleich der Anzahl eines der bei-
den direkten Nachbargebäude festgesetzt. Für diese Festsetzung ist es 
unerheblich ob die jeweiligen Dachgeschosse als Vollgeschosse gelten.

§ 6
Dächer

(1) Dachform, Dachneigung und Firstrichtung:
1. Die Stellung der Gebäude wird durch die Traufständigkeit zum öf-

fentlichen Raum bestimmt und ist beizubehalten.
2. Vorhandene Dachaufbauten wie Gauben und Türme dürfen nicht 

beseitigt werden, soweit sie ursprünglich zum Gebäude gehören.
3. Dachform, Dachneigung und Firstrichtung vorhandener und dem 

Ortsbild entsprechender Gebäude sind beizubehalten.
4. Bei Hauptgebäuden sind symmetrische Sattel-, Walm-, Krüppel-

walm- und Mansardendächer mit einer Neigung von mindestens 35 
Grad zu verwenden.

5. Bei Nebengebäuden sind symmetrische Sattel-, Walm-, Krüppel-
walm-, Mansarden- und Pultdächer zulässig. Flachdächer sind nur 
bei Nebengebäuden zulässig, wenn diese nicht aus dem benach-
barten Straßenraum einsehbar sind.

(2) Dachdeckung:
1. Zu verwenden sind naturrote Tondachziegeln oder Tondachziegeln 

mit roter, nicht glänzender und nicht spiegelnder, engobierter Ober-
fläche sowie naturrote Betondachsteine. Auf den Schulgebäuden 
sind auch Naturschieferdeckungen und matte, schwarze Ziegeln 
oder Betondachsteine zulässig.

2. Formziegeln für Dachdurchdringungen haben in Material und Er-
scheinungsbild der sonstigen Eindeckung zu entsprechen.

3. Dachrinnen und Fallrohre, klempnermäßige Anschlüsse und Kehlen 
sind aus Zink/ Titan- Zink-, Aluminium- oder Kupfer-Blech herzu-
stellen. Kunststoffe sind nicht zu verwenden. Fallrohre dürfen nur 
senkrecht, nicht aber quer über die Fassade geführt werden. An 
den Hauptdächern sind grundsätzlich runde Rinnen und Fallrohre 
zu verwenden.

4. Als Schneefangeinrichtungen sind leiterförmige Gitter aus Kupfer, 
Zink, verzinkt oder mit metallgepulverter Oberfläche mit einer Höhe 
von max. 25 cm zu verwenden. Rundhölzer sind nicht zulässig.

5. Die Eindeckung von Pult- und Flachdächern kann, neben den er-
laubten Ziegeln, mit Blechscharen aus Zink/ Titan-Zink-Blech, 
Kupfer, roten Schweißbahnen und, nicht glänzenden Profilblechen 
erfolgen. Für bauordnungsrechtlich genehmigte Terrassen auf 
Flachdächern sind nicht glänzende Natur- oder Kunststeinbeläge 
sowie Holzbeläge zulässig.

(3) Dachabschlüsse:
1. Vorhandene Dachüberstände sind beizubehalten. Bei Neubau-

ten dürfen Dachüberstände das Maß der Überstände der direkten 
Nachbargebäude um maximal 25 cm über- oder unterschreiten.

Durch ihre Stadtgeschichte, die Topographie, die Gliederung der Stadt-
struktur, die zum Großteil erhaltene Bausubstanz und ihre Maßstäblich-
keit wird die Altstadt von Waltershausen in ihrer Schutzwürdigkeit und 
Bedeutung begründet. Die Bewahrung und Erhaltung der Altstadt von 
Waltershausen als Zentrum der Stadt ist daher ein städtebauliches, kul-
turelles und soziales Anliegen.
Das historische Stadtbild erfordert bei seiner zeitgemäßen Fortentwick-
lung auf den historischen Baubestand den Einsatz vorhandener lokaler 
Gestaltungsmerkmale.
Damit soll die Typik der Altstadt von Waltershausen erhalten, behutsam 
fortentwickelt und somit auch für spätere Generationen erlebbar gemacht 
werden.

Weiterhin ist es das Ziel dieser Satzung, Neubauten und bauliche Verände-
rungen so in das Orts- und Landschaftsbild einzufügen, dass die vorhande-
ne gestalterische Eigenart nicht verloren geht und das Denkmalensemble 
nicht gestört wird. Jedoch musste die Satzung durch neue Anforderungen 
an den Gebäudebestand und die öffentlichen Stadträume, durch die Belan-
ge des Klima- und Ressourcenschutzes, angepasst werden. So ist heute 
bei einem Gebäude ohne Versorgung mit erneuerbaren Energien die Ein-
haltung des Wärmeschutzes praktisch nicht mehr nachweisbar. Somit wa-
ren einige Einschränkungen nicht mehr vertretbar. Erneuerbare Energien 
müssen mit entsprechendem Gewicht in die Abwägung eingehen.
Weiterhin wurden mit der 1. Änderung der Sanierungssatzung, veröf-
fentlicht am 24.11.1999, die Grenzen des Sanierungsgebietes geändert. 
Außerdem machten aus heutiger Sicht unbestimmte Begriffe und Formu-
lierungen sowie Fehler und Mängel, in der am 01.07.1997 genehmigten 
Satzung, eine weitreichende Überarbeitung notwendig.

Vorbemerkung:
Die Stadt ist gemäß § 88 ThürBO ermächtigt diese Satzung mit den 
entsprechenden Regelungen zu erlassen. Nicht ermächtigt ist die Stadt 
Regelungen über „höherrangiges Recht“ zu treffen. Somit gehen An-
forderungen nach dem Denkmalschutzrecht bzw. den Vorschriften des 
Gesetzes zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmäler des Landes 
Thüringen (ThürDSchG) und Regelungen nach ThürBO und nach Bau-
gesetzbuch (BauGB) den Bestimmungen dieser Satzung vor. So ist, für 
nicht verfahrensfreie Vorhaben nach ThürBO, immer eine Baugeneh-
migung bei der unteren Bauaufsichtsbehörde zu beantragen. Weiter-
hin unterliegen alle Objekte, die als Kulturdenkmale im Sinne des § 2 
ThürDSchG im Thüringer Denkmalbuch eingetragen bzw. Bestandteil 
der nachrichtlichen Arbeitsliste sind, den Bestimmungen des ThürDSchG 
und somit ist für alle Maßnahmen an und bei Einzeldenkmalen, auch in 
den Gebäuden, eine entsprechende denkmalschutzrechtliche Erlaubnis 
im Vorfeld einzuholen. In Anlage 3 der Satzung sind die Denkmale im Sa-
nierungsgebiet nachrichtlich und unverbindlich aufgeführt. Des Weiteren 
handelt es sich beim Geltungsbereich der Altstadtgestaltungssatzung 
um archäologisch relevantes Gebiet, so dass hier alle Erdarbeiten eben-
falls einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis bedürfen.

Teil A: Allgemeine Vorschriften

§ 1
Sachlicher und räumlicher Geltungsbereich, Genehmigungspflicht
(1) Diese Satzung gilt für alle Grundstücke, baulichen Anlagen, Werbean-
lagen, Warenautomaten und sonstigen Anlagen, für die Festsetzungen in 
dieser Satzung getroffen sind, die sich auf die äußere Gestaltung auswir-
ken und die von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einsehbar sind.
(2) Die getroffenen Festsetzungen gelten sowohl für die nach Thüringer 
Bauordnung (ThürBO) genehmigungspflichtigen als auch für die geneh-
migungs- bzw. verfahrensfreien Vorhaben. Im Geltungsbereich der Sat-
zung ist für alle Änderungen an den Außenhüllen der Gebäude, sichtbare 
Veränderungen an den Außenanlagen einschließlich Zäune und Anlagen 
der Außenwerbung und Warenautomaten eine sanierungsrechtliche Ge-
nehmigung bei der Stadt Waltershausen einzuholen.
(3) Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das gesam-
te, in der 1. Änderung der Sanierungssatzung der Stadt Waltershausen 
förmlich festgelegte Sanierungsgebiet, veröffentlicht am 24.11.1999. Der 
Geltungsbereich ist in dem als Anlage 1 beigefügten Lageplan einge-
tragen und durch eine durchgezogene blaue Linie eingegrenzt. Die En-
semblebereiche innerhalb des Geltungsbereiches gemäß § 2 Absatz 2 
ThürDSchG sind farblich gekennzeichnet. Der Plan ist Bestandteil dieser 
Satzung.
Die Straßenliste sortiert nach Ensemblebereichen und die Einzeldenk-
male im Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschrift der Stadt Walters-
hausen über die Gestaltung baulicher Anlagen in der Altstadt von Wal-
tershausen „Altstadtgestaltungssatzung“ sind in Anlage 3 aufgeführt. Die 
Anlage 3 ist Bestandteil der Satzung, die Denkmalliste ist dabei unver-
bindlich.
(4) Diese Satzung gilt nicht:
 für die Gotteshilfskirche,
 für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 11 „Ehemalige Lederfabrik“,
 für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 17 „ An der Heinrich-

Schwerdt-Straße“.

§ 2
Bauwiche, Abstände, Abstandsflächen

(1) Zur Wahrung der baugeschichtlichen Bedeutung und der erhaltens-
werten Eigenart der Altstadt können geringere als die in § 6 ThürBO 
vorgeschriebenen Maße für Bauwiche, Abstände und Abstandsflächen 
zugelassen werden.
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2. Zulässig sind liegende Dachfenster überall zum Zweck der Schorn-
steinreinigung und der Dachreparatur. Ihre Abmessungen dürfen 
max. 0,6 x 0,5 m betragen.

(8) Schornsteine:
1. Schornsteinköpfe sind als Sichtmauerwerk aus naturrotem Ziegel-

stein herzustellen.
2. Zulässig sind auch fein ausgeriebene Putzflächen und die Verklei-

dung mit Naturschiefer.
3. In nicht einsehbaren Bereichen sind Edelstahlschornsteinrohre zu-

lässig.
4. Nicht verwendet werden dürfen Zement gebundene Platten und 

Blechverkleidungen.

§7
Fassaden

(1) Fenster und Türen müssen sich in Form, Größe und Gestaltung den 
historisch überlieferten Maßverhältnissen anpassen.
(2) Für Fassaden sind ortsübliche Materialien, wie mineralische Putze, 
Holz, unglasierte Ziegel oder unpolierter Naturstein zu verwenden. Für 
untergeordnete Bauten sind auch senkrechte Holzbohlenschalungen zu-
lässig. Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus Kunststoffen. In be-
gründeten Ausnahmefällen können Metallverkleidungen bei Neubauten 
zugelassen werden. Vorhandene Fassaden in Sichtziegelmauerwerk bzw. 
Klinker sind zu erhalten bzw. instand zu setzen. Neubauten in Sichtziegel-
mauerwerk sind in Abstimmung mit der Stadtverwaltung möglich. Verputz-
tes oder verkleidetes, künstlerisch oder bauhistorisch wertvolles Fachwerk 
kann, soweit es möglich ist, bei Fassadenerneuerung freigelegt werden. 
Vorhandenes Holzfachwerk ist zu erhalten, sofern es ursprünglich auf eine 
optische Wahrnehmung als Sichtfachwerk konzipiert wurde. Dabei sind Ge-
fache holzbündig oder kissenförmig holzbündig mit Glattputz zu versehen.
(3) Sämtliche Putzflächen, auch verputzte Sockelflächen, sind mit einem 
feinkörnigen, glatt und richtungslos ausgeriebenen Putz, bis 3 mm Korn-
größe, ohne Rillenstrukturen zu verputzen. Gemusterte, dekorative modi-
sche Putzarten sind unzulässig. Putzlehren und Eckschutzschienen sind 
so zu verarbeiten, dass sie nicht sichtbar sind.
(4) Gebäudesockel sind verputzt oder aus Naturstein herzustellen. Kerami-
sche Fliesen sind unzulässig. In begründeten Ausnahmefällen ist ein dem 
Charakter des Natursteins entsprechendes Kunststeinmaterial zulässig. 
Vorhandene, historische Sockelüberstände sind baukonstruktiv zu schüt-
zen. Als Wetterleisten sind Holz, Zink- oder Kupferblech zu verwenden. So-
ckel sind in Farbe, Putzstruktur oder Material vom Erdgeschoss abzusetzen.
(5) An den bestehenden Gebäuden sind vorhandene Gliederungs-
elemente wie Putzgliederung, Architrave oder absetzende Gesimse, 
sonstige Architekturdetails, vor allem zur horizontalen Gliederung des 
Gebäudes, zu erhalten bzw. instand zu setzen. Bei Neubauten sind in 
Anlehnung an diese historischen Gestaltelemente Fassadengliederun-
gen vorzunehmen.
(6) Die vorhandenen sichtbaren oder freigelegten Zeichen und Orna-
mente, Inschriften und Schnitzwerke sind nach denkmalpflegerischen 
Regeln zu erhalten.
(7) Die Farbgebung der Fassaden bedarf jeweils einer besonderen Ab-
stimmung mit dem Bauamt der Stadtverwaltung.
(8) In Putzstruktur abgesetzte Faschen und Gesimse sollen auch farbig 
abgesetzt werden. Ungebrochene grelle und leuchtkräftige Farbtöne und 
glänzende Oberflächen sind nicht zu verwenden. Farbunterschiede zu 
Nachbargebäuden sind erforderlich. Reines Weiß und reines Schwarz 
sind als Fassadenfarbe, außer für Details wie Schmuckverzierungen und 
Ornamente, unzulässig.
(9) Das nachträgliche Anbringen einer zusätzlichen Wärmedämmung an die 
Fassadenfronten, die zum öffentlichen Raum wirken, ist nur zulässig, wenn 
dabei die vorhandenen Gestaltelemente (Geschossversätze, Faschen, Be-
kleidungen, Gesimse, Hauszeichen und sonstige Gliederungselemente) 
erhalten bzw. wiederhergestellt werden. Unzulässig sind Fassaden-Au-
ßendämmungen bei geschlossenen Fassadenfronten, wenn die Dämmung 
mehr als 5 cm gegenüber den direkten Nachbarbebauungen hervortritt.

§ 8
Fenster

(1) Anzahl und Fenstergrößen und ihre Anordnung sind aus der Maß-
stäblichkeit des Gebäudes zu entwickeln und an dem Vorbild der überlie-
ferten Fassadengestaltungen zu orientieren. Für die Erbauungszeit des 
Gebäudes typische Fensterteilungen sind zu erhalten bzw. wiederherzu-
stellen. Bei Fachwerkgebäuden ist mindestens eine T-Teilung vorzuse-
hen. Zulässig sind nur rechteckige Einzelfenster in einem stehenden For-
mat, deren Verhältnis der Breite zur Höhe mindestens 1: 1,5 beträgt. Bei 
Neubauten und im Gaubenbereich sind Ausnahmen zulässig, wenn die 
Gesamtproportion gewahrt und die Stadtgestalt nicht beeinträchtigt wird.
(2) Fenster sind aus Holz herzustellen. Kunststofffenster sind nur zuge-
lassen, wenn sich die Profilierung an die Ansicht von Holzfenstern an-
lehnt und die Proportion gewahrt wird. Kunststofffenster sind nicht über 
Mittel der Stadt förderfähig.
(3) Fenster sind mit farblosem Flachglas zu verglasen. Andere Glasarten 
können zugelassen werden, wenn der Charakter des Hauses dadurch 
nicht gestört wird. Ausgeschlossen sind spiegelnde, farbige und gewölb-
te Gläser und die Verwendung von Glasbausteinen.
(4) Fenster sind bei Fachwerkhäusern (verputzt oder unverputzt) und in 
historischen Fassaden fassadenbündig einzubauen. Sie sind mit einer 
4-seitigen Außenbekleidung von mindestens 10 cm und hölzerner Au-
ßenfensterbank zu versehen.

2. Bei historischen Gebäuden (erbaut vor 1945) sind die Ortgänge mit 
Unterverschalung und Windbrett herzustellen. Windbretter können 
mit einer Zink-, Titan-Zink-, beschichteten Aluminium- oder Kupfer-
blechabdeckung versehen werden. Formziegeln für den Ortgangab-
schluss sind unzulässig.

3. Traufüberstände sind mit einem Dachkasten oder einem Traufge-
sims zu versehen. Bei Nebengebäuden sind sichtbare Sparrenfüße 
mit aufgesetzter Sichtschalung möglich.

4. Verkleidungen aus zementgebundenen Platten sind bei Dachüber-
ständen unzulässig.

(4) Dachgauben und Zwerchgiebel:
1. Dachgauben sind als symmetrische Satteldachgauben oder 

Schleppgauben herzustellen. Die Eindeckung muss wie das Haupt-
dach erfolgen.

2. Bei Neubauten sind Flachdachgauben möglich.
3. Maximal 1/2 der Dachfläche darf für Aufbauten verwendet werden. 

Der Abstand der Dachaufbauten zum Ortgang muss mindestens 
1,00 m betragen. Gegenüber der aufgehenden Fassade sind Gau-
ben mindestens 50 cm zurückzusetzen oder fassadenbündig als 
Zwerchhaus auszuführen.

4. Zugelassen sind einfenstrige Gauben mit einer Fensteransichts-
fläche zwischen den Konstruktionshölzern von max. 1,10 x 1,40 m 
(B/H) und zweifenstrige Gauben mit einer Fensteransichtsfläche 
zwischen den Konstruktionshölzern von insgesamt max. 2,20 x 1,40 
m (B/H). Zulässige Fensterformate in Dachgauben sind Quadrate 
oder stehende Rechtecke. Die Fenstergröße darf jeweils maximal 
90 % der Fenstergröße der Hauptfassade betragen.

5. Die Verkleidung der Seitenflächen der Gauben kann als fein ausge-
riebene Putzfläche, im gleichen Farbton wie die Hauptfassade, erfol-
gen. Zulässig ist außerdem die Verkleidung mit Holz, unglasierten Zie-
geln oder Naturschiefer. Die Verkleidung mit großformatigen Platten 
oder Blechverkleidungen ist nur in begründeten Ausnahmefällen 
zulässig.

6. Zwerchgiebel sind zulässig, wenn dadurch der Charakter des Straßen-
bildes nicht nachteilig beeinflusst wird. Die Breite des Zwerchgiebels 
darf 1/2 der Dachflächenbreite nicht überschreiten. Werden Zwerch-
giebel und Gauben auf derselben Dachfläche errichtet, dann darf die 
Gesamtbreite nicht mehr als die Hälfte der Dachlänge betragen.

(5) Drempel:
1. Die mögliche Höhe neuer Drempelkonstruktionen auf bestehenden 

Gebäuden ist durch die vorhandene Trauflinie begrenzt und darf sich 
um max. 25 cm erhöhen.

2. Bei Neubauten sind Drempel genehmigungsfähig, wenn der Ab-
stand zwischen Trauflinie und Sturzhöhe der Fassadenöffnungen 
des darunterliegenden Geschosses max. 100 cm beträgt oder wenn 
Fenster im Drempel eingesetzt werden.

(6) Balkone und Loggien:
1. Straßenseitige Einschnitte für Balkone und Loggien sind nicht zu-

lässig.
(7) Dachflächenfenster, Sonnenkollektoren:

1. Die Zulässigkeit von geneigten Dachfenstern und Oberlichtern so-
wie jeglicher Art von Sonnenkollektoren ist im Lageplan (Anlage 2) 
geregelt. Der Plan ist Bestandteil der Satzung. Hier gilt für die regel-
mäßige Zulässigkeit auf den jeweiligen Dachseiten: Die Farbe
Rot - nicht zulässig, wenn die Dachflächen vom öffentlichen, 

benachbarten Straßenraum aus sichtbar sind.
Grün - zulässig
Gelb - nur Solar-Indachanlagen oder Solarziegel zulässig, 

wenn die Dachflächen vom öffentlichen, benachbarten 
Straßenraum aus sichtbar sind.
Dachflächenfenster sind zulässig

Auf allen Dachflächen ist eine Genehmigung, gemäß § 2 Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) vom 29.07.2022, nach Abwä-
gung mit entsprechendem Gewicht für Solaranlagen im Ermessen 
der Stadt möglich, wenn keine anderen Ausweichdachflächen zur 
Verfügung stehen und keine Gründe des Denkmal- und Ensemble-
schutzes dem entgegenstehen.
Begründung:
Aufgrund neuer Anforderungen an Gebäude, speziell in Bezug auf 
Ihre Energiebilanz und der Notwendigkeit der Erzeugung von erneu-
erbaren Energien zur Eigenversorgung, werden Anlagen zur Ge-
winnung erneuerbarer Energien unverzichtbar. Wärmeschutz- und 
Energieeinsparanforderungen können ohne diese Anlagen nicht 
mehr erfüllt werden. Ein vollständiger Ausschluss dieser Anlagen 
wäre zwar im Sinne der Altstadtgestaltung angezeigt, jedoch ist aus 
den genannten Gründen die maßvolle Zulassung unumgänglich.
Deshalb wurde die Zulässigkeit für praktisch jedes einzelne Gebäu-
de betrachtet. So sind straßenseitig in der Regel keine Solaranla-
gen und Dachflächenfenster zulässig. In Randbereichen mit zum 
Teil neueren Bebauungen und in schlecht einsehbaren Bereichen, 
sind nur solche Anlagen zulässig, die sich in die Dachflächen inte-
grieren lassen. Dies wird im Rahmen der Beantragung geprüft und 
bewertet. Auf straßenabgewandten Dachflächen sind Solaranlagen 
und Dachflächenfenster weitestgehend zugelassen. Dachflächen 
mit Nordausrichtung wurden wegen ihrer geringen Wirtschaftlichkeit 
eher als nicht zulässig ausgewiesen.
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(4) Loggien sind an öffentlichen Verkehrsflächen unzulässig. Sie sind an 
Rück-, Garten- oder Hoffassaden zulässig. Bei Massivbauten sind sie 
durch senkrechte Holz- oder Metallpfosten zu unterteilen. Bei Sichtfach-
werkbauten dürfen sie das Fachwerkgerüst nicht unterbrechen.
(5) Besonders zu beachten sind die vielfach vorhandenen Laubengänge 
an den Seiten- bzw. Hintergebäuden. Sie sind nach Möglichkeit zu erhal-
ten bzw. bei Substanzverlust zu ersetzen.

§ 13
Vortreppen

(1) Vorhandene Vortreppen aus massiven Natursteinstufen vor Haus-
eingängen bzw. Ladeneingängen sind zu erhalten. Bei Erneuerung der 
Treppenanlage ist diese als geschlossene Treppenanlage herzustellen. 
Als Treppenbelag können heimische Natursteine (gelber/roter Sandstein, 
Quarzit, Kalkstein, Granit, Porphyr) oder unbehandelte Pflasterklinker 
verwendet werden. Die Oberfläche ist rau zu bearbeiten (gestockt, ge-
flammt). In begründeten Ausnahmefällen wird ein diesem Charakter ent-
sprechendes Kunststeinmaterial zugelassen.
(2) Vortreppen können auf öffentlichen Flächen zugelassen werden, wenn 
die Vortreppe historisch auf der öffentlichen Fläche lag und bei Ersatz 
oder Umbau nicht weiter als ursprünglich in den öffentlichen Raum ragt.
(3) Notwendige Geländer sind aus Schmiedeeisen in einfachen Formen, 
mit senkrechten Stäben, zu fertigen.

§ 14
Garagen und Stellplätze

(1) Garagen und Stellplatzüberdachungen sind im baulichen und gestal-
terischen Zusammenhang mit den Hauptgebäuden zu errichten. Unzu-
lässig sind daher insbesondere Fertiggaragen mit Flachdach, Blechga-
ragen, Stellplatzüberdachungen mit Kunststoffabdeckung. Zulässig sind 
Garagen und Carports, wenn die allgemeinen Festsetzungen dieser Sat-
zung an Nebengebäude erfüllt sind.

§ 15
Einfriedungen, Mauern, Zäune

(1) Bestehende Einfriedungen (Natur- und Bruchsteinmauern, traditio-
nelle schlichte Holzzäune aus einfachen Holzstaketen oder als geschlos-
sene Bretterzäune (Bliche), schmiedeeiserne Metallzäune) sind als 
wesentliche Raumelemente entlang des öffentlichen Straßenraumes zu 
erhalten und zu sanieren.
(2) Neue Mauern sind aus lagerhaften Naturstein zu errichten. Zulässig 
sind ferner verputzte Mauern, Metallzäune mit senkrechten Stäben und 
Holzzäune mit senkrechten Latten.
(3) Alle Mauern sind mit Natursteinplatten oder Dachziegeln abzudecken.
(4) Einfahrten und Eingänge sind mit Toren und Türen aus Holz oder 
Schmiedeeisen zu schließen.
(5) Nicht genehmigungsfähig sind insbesondere: Jägerzäune, unverklei-
dete Betonmauern, Maschendraht, Metallgitterzäune und alle Arten von 
Kunststoffen.
(6) Hecken aus landschaftstypischem Pflanzmaterial (Laubgehölze) kön-
nen als Einfriedungen an geeigneten Stellen eingesetzt werden.
(7) Bei Kombinationen aus Sockelmauern mit Zäunen darf die Mauerhö-
he 1/3 der Gesamthöhe nicht überschreiten.

§ 16
Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke

(1) Bestehende Natursteinbeläge aus Kalkstein, Sandstein und Granit 
sind zu erhalten bzw. wieder zu verwenden und zu ergänzen.
(2) Gehen nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke ohne 
Mauern oder Zäune in öffentliche Straßenflächen über, ist auf dem pri-
vaten Grundstück die gleiche Pflasterung fortzusetzen. Grenzen sie an 
ungepflasterte Straßen, so sind sie, in dem von der Stadt für die Straße 
vorgesehenen Pflastermaterial mit der vorgesehenen Verlegeart, zu be-
festigen. Der Grenzverlauf kann durch eine Läuferreihe in einem anderen 
Natursteinmaterial kenntlich gemacht werden.
(3) Flächenbefestigungen mit Beton sind in den Bereichen unzulässig, 
die zu den öffentlichen Straßenräumen wirken. Asphaltierte Oberflächen 
sind in diesen Bereichen nur zugelassen, wenn der Straßenbelag eben-
falls asphaltiert ist. Für die Herstellung von Zufahrten und Stellplätzen 
können Pflasterbeläge aus Naturstein verwendet werden. Zulässig sind 
auch Pflasterungen aus gestrahltem, gestocktem, geflammtem oder ge-
rumpeltem Betonstein mit quadratischen oder rechteckigen Formaten. 
Eine Farbabstimmung ist vor Verlegung notwendig. Auch können die Zu-
fahrten und Stellplätze in wassergebundener Decke, Schotterrasen und 
Bekiesungen ausgeführt werden.
(4) Glänzende und polierte Oberflächenbefestigungen sind unzulässig.
(5) Bei gärtnerisch gestalteten privaten Freiflächen, die vom öffentlichen 
Straßenraum her einsehbar sind, sind einheimische Laubgehölze zu ver-
wenden.

§ 17
Mülltonnen

(1) Mülltonnenstandorte sind auf den privaten Grundstücksflächen un-
terzubringen.
(2) Die Standorte sind so zu wählen, dass die Mülltonnen vom öffentli-
chen Verkehrsraum nicht sichtbar sind.

§ 18
Antennen

(1) Antennen, technische Anlagen, Satellitenanlagen für den Fernseh- 
und Hörfunkempfang beeinträchtigen das Ortsbild besonders in der histo-
rischen Altstadt sehr. Wenn eine zumutbare Empfangsqualität gewährleis-
tet ist, dürfen Antennen nur innerhalb des Dachraumes installiert werden.

Die Abdeckung der Fensterbank kann in Zinkblech erfolgen. Der Über-
gang zum Fassadenputz ist mit einer profilierten Putzleiste zu versehen. 
Bei Um- und Neubauten können ausnahmsweise Gewände in Form von 
4- seitigen Putzfaschen in einer Regelbreite von 0,12 m jedoch von min-
destens 0,05 m hergestellt werden. Vorhandene Gewände aus einheimi-
schem Stein bzw. Steinverkleidungen sind zu erhalten bzw. instand zu 
setzen. Umlaufende Fensterbekleidungen aus Riemchen, Keramik oder 
Kunststoff sind nicht zulässig. Fensterumkleidungen aus Klinker sind nur 
bei Sichtklinkerfassaden genehmigungsfähig.
(5) Bei neuen Fenstern mit Regenschienen aus Metall sind diese Schie-
nen mit einer Holzleiste abzudecken.
(6) Bei massiven Gebäuden mit gemauertem Fensteranschlag können 
die Fenster um Anschlagtiefe zurückgesetzt werden.
(7) Fenstersprossen sind so zu gestalten, dass sie den überlieferten Vor-
bildern entsprechend dimensioniert und profiliert werden und sich in die 
Gesamtproportion des Fensters einpassen. Die Sprossen im Stulp- und 
Kämpferbereich sind mindestens als Wiener Sprosse (außen und innen 
auf die Scheibe aufgesiegelt) oder glasteilende Sprossen auszubilden. Wo 
es möglich ist, sind konstruktive Sprossen zu verwenden. Ziersprossen 
können als glasteilende Sprossen ausgebildet werden. Sie sind mindes-
tens jedoch als aufgesiegelte Sprossen auszuführen und entsprechend 
den historischen Vorbildern zu dimensionieren und zu gestalten, wenn da-
mit der Eindruck einer glasteilenden Sprosse gewahrt wird. Bei Isolierver-
glasungen können breitere Sprossen zugelassen werden, wenn sie kräftig 
profiliert werden. Bei Isolierglasfenstern sind Scheinsprossen im Glaszwi-
schenraum oder aufgesetzte Sprossenrahmen nicht zu verwenden.
(8) Rundbogen- oder Stichstürze sind zu erhalten und die Sturzwölbung 
ist als Fensterflügel bzw. in Glas herzustellen.

§ 9
Schaufenster, Schaukästen

(1) Schaufenster sind nur im Erdgeschoß zulässig.
(2) Schaufenster sind in Holz auszuführen. Andere Schaufenstermateri-
alien sind nur zulässig, wenn sich die Gestalt an Holzprofile anlehnt und 
die Proportion gewahrt wird. Nicht hölzerne Schaufenster sind nicht über 
Mittel der Stadt förderfähig.
(3) Schaufensterflächen, die größer als 5,0 m² (Glasfläche) sind, sind 
durch eine profilierte Kämpfersprosse zu unterteilen. Im Oberlichtbereich 
sind vertikale Teilungen durch profilierte Sprossen vorzunehmen.
(4) Das Anbringen von Schaukästen an den vom öffentlichen Verkehrs-
raum sichtbaren Außenwänden ist bis zu einer Größe von 0,5 m² zuläs-
sig. Ferner sind Schaukästen innerhalb der Haus- und Ladeneingänge 
sowie innerhalb von Einfahrten zulässig.

§ 10
Türen und Tore

(1) Historisch und handwerklich wertvolle Hauseingänge und Tore sind 
zu erhalten und ggf. instand zu setzen.
(2) Haustüren sind als gegliederte und profilierte Holztüren herzustellen. 
Türbekleidungen sind entsprechend dem Hauscharakter zu profilieren.
(3) Andere Türmaterialien sind nur zulässig, wenn sich die Gestalt an 
Holztüren anlehnt und die Türen eine symmetrische Teilung mit senk-
rechter Spiegelachse aufweisen. Diese Türen sind nicht über Mittel der 
Stadt förderfähig.
(4) Weiße Haustüren sind unzulässig.
(5) Hof-, Haus- und Garagentore sind regelmäßig aus Holz oder Schmie-
deeisen anzufertigen. Andere Tore sind möglich, wenn sich die Tore in 
das Gestaltungskonzept integrieren. Andere Tore sind zu begründen und 
die Zulässigkeit ist im Ermessen der Stadt zu entscheiden.
(6) Weiße und sehr helle Tore sind unzulässig. Tore sind in das Farbkon-
zept der Fassaden einzubeziehen.

§ 11
Fensterläden, Rollläden, Jalousien, Markisen

(1) Fensterläden sind als Holz-Klappläden auszuführen. Sie sind farblich 
zur Fassade abzusetzen.
(2) Rollläden und Jalousien sind im Bereich der Fassade nur zulässig, 
wenn diese im geöffneten Zustand nicht zu erkennen sind. Hierzu sind 
die Führungsschienen hinter den Holzbekleidungen einzubauen und der 
Rollladenkasten muss in ein Bekrönungsgesims integriert oder innen ein-
gebaut werden. Fensterverkleinernde Aufsatzrollläden sind unzulässig.
(3) Rollgitter sind nur bei Schaufenstern und Ladeneingängen bzw. bei 
Gewerberäumen im Erdgeschoß zulässig. Rollgitterkästen dürfen in der 
Fassade nicht sichtbar sein.
(4) Markisen sind als Einzelmarkisen über einzelnen Schaufenstern zu-
lässig, wenn sie als Sonnenschutz erforderlich sind und als bewegliche 
Sonnenschutzmarkisen ausgebildet werden. Das Anbringen des Fir-
mennamens als Schriftzug ist zulässig. Darüber hinaus dürfen Markisen 
nicht als Werbeträger genutzt werden. Markisen sind aus Materialien mit 
matter Oberfläche herzustellen und farblich der Fassade anzupassen. 
Zulässig sind mittlere Hellbezugswerte.

§ 12
Vordächer, Laubengänge, Balkone, Loggien

(1) Einfach gestaltete Vordächer über Eingangstreppen sind zulässig, 
wenn sie sich gestalterisch in die Fassade einfügen. Konstruktionen aus 
Kunststoffen oder Leichtmetallen sind unzulässig.
(2) Vordächer und Kragplatten über Schaufenstern und Ladeneingängen 
sind nicht zulässig.
(3) Balkone sind an öffentlichen Verkehrsflächen unzulässig. Sie sind in 
der Art eines hölzernen Balkonvorbaus in zimmermannsmäßiger Kons-
truktion oder als Metallkonstruktion mit senkrechten Stützen an Rück-, 
Garten- oder Hoffassaden im Ermessen der Stadt genehmigungsfähig.
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Hinweis gemäß § 21 Absatz 4 ThürKO
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung enthalten oder 
aufgrund der Thüringer Kommunalordnung erlassen worden sind, beim 
Zustandekommen vorstehender Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gemäß § 21 Absatz 3 Satz 3 ThürKO nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, die Vorschriften über die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung sind 
verletzt worden oder der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Waltershausen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Die vorstehende Altstadtgestaltungssatzung der Stadt Waltershau-
sen sowie der Hinweis gemäß § 21 Absatz 4 ThürKO werden hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.

Die Anlagen Lageplan Anlage 1 und Luftbild Anlage 2 werden im Zuge 
einer Ersatzbekanntmachung gemäß § 3 Absatz 2 der Thüringer Be-
kanntmachungsverordnung (ThürBekVO), in der Zeit vom 04.09.2023 bis 
15.09.2023, während der allgemeinen Dienstzeit im Verwaltungsgebäu-
de der Stadtverwaltung Waltershausen, Borngasse 4, Eingangsbereich 
links ausgelegt. Die Pläne werden in Augenhöhe hinter der Türvergla-
sung neben der Aufzugstür aufgehängt. Der Eingang ist

Montag von 7:00 - 15:00
Dienstag von 7:00 - 18:00
Mittwoch von 7:00 - 15:00
Donnerstag von 7:00 - 17:00
Freitag von 7:00 - 13:00

für jeden geöffnet.

Waltershausen, den 14.08.2023
gez. Brychcy
Bürgermeister

Anlage 3

Straßenliste sortiert nach Ensemblebereichen und Einzeldenkmalen im 
Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschrift der Stadt Waltershausen 
über die Gestaltung baulicher Anlagen in der Altstadt von Waltershausen 
„Altstadtgestaltungssatzung“ Die Vorschriften dieser Satzung gelten für 
die nachfolgend genannten Straßen, Gassen und Plätze:

1. Ensemblebereich Altstadt, innerhalb der ehemaligen Stadtbefestigung
- August-Trinius-Straße Nummern 2+4+6
- Badegasse
- Beckengasse
- Bergmühlengasse, nördliche Straßenseite
- Borngasse, außer Nr. 8
- Brauhausgasse
- Bremer Straße
- Burggasse
- Denkmalplatz, nordöstliche Straßenseite
- Gerberstraße, westlicher Teil
- Hauptstraße, westlicher Teil
- Hinter der Mauer, nordwestliche Straßenseite
- Jahnstraße, südöstliche Straßenseite
- Kirchgasse
- Kirchplatz
- Krumme Gasse
- Louisenstraße
- Lutherstraße
- Markt
- Quergasse
- Schulgasse
- Schulplatz, südliche Straßenseite
- Stadtgraben 9
- Steingasse

2. Ensemblebereich östliche Vorstadt
- August-Trinius-Straße Nummern 1+3
- Daniel-Kestner Straße, südliche Straßenseite
- Hauptstraße, östlicher Teil, ohne Nr. 44a
- Stadtgraben, ohne Nr. 9
- Teichgasse, Nummern 2+6+8

3. Ensemblebereich westliche Vorstadt
- Denkmalplatz, südwestliche Seite
- Ernst-Thälmann-Straße
- Felsenkellergasse
- Oberes Waldtor, ohne Nummern 30+32+34
- Plan
- Tennebergstraße 2
- Töpfersberg, ohne Nummern 12+13
- Unteres Waldtor

4. Ensemblebereich südliche Vorstadt
- Bergmühlengasse südliche Straßenseite
- Borngasse 8

Andernfalls sind sie im Ausnahmefall an rückwärtigen Fassaden, der 
straßenabgewandten Dachseite, an Nebengebäuden oder im rückwär-
tigen Hofraum zulässig. Wenn nachgewiesen wird, dass keine andere 
Möglichkeit besteht, ist die Anbringung der Antenne ausnahmsweise 
auch an der straßenzugewandten Dachseite zu gestatten.

§ 19
Anlagen für Außenwerbung und Warenautomaten

(1) Die Anlagen der Außenwerbung müssen sich nach Umfang, Anord-
nung, Werkstoff, Farbe und Gestaltung den Bauwerken unterordnen und 
dürfen wesentliche Bauglieder nicht verdecken oder überschneiden.
(2) Je Straßenfassade darf für jedes im Gebäude ansässige Gewerbe nicht 
mehr als eine Flachwerbung und/oder ein Ausleger angeordnet werden.
(3) Werbeanlagen dürfen nur bis zur Höhe der Fensterbrüstung des ers-
ten Obergeschosses angebracht werden. Bei Fassaden mit nur verein-
zelten Fenstern bis 4 Stück oder ohne Fenster ist die Werbeanlage bis 
zum oberen Abschluss der Fassade möglich.
(4) Unzulässig ist das Anbringen von Werbeanlagen an Dächern, ande-
ren hochragenden Bauteilen und an Türen und Toren, die nicht als La-
deneingänge dienen.
(5) Beschriftungen sind in Form, Größe und Farbe dem Bauwerk unter-
zuordnen. Beschriftungen sind wie folgt möglich:
- gezeichnet als Schriftband oder in Einzelbuchstaben direkt auf der 

Hauswand,
- auf Schriftträger (Schilder aus Holz, Metall, Glas, Plexiglas, Polycar-

bonat), die in geringem Abstand zur Hauswand angebracht werden,
- vertikal oder horizontal an der Fassade,
- als Einzelbuchstaben aus Metall direkt auf der Hauswand und
- als hinterleuchtete Einzelbuchstaben aus Metall mit geringem Ab-

stand zu Hauswand.
Die Höhe der Schrift darf max. 40 cm betragen.
(6) Unzulässig sind:
- senkrechte Schriftzüge über mehrere Geschosse
- Werbeanlagen mit grellem, wechselndem und bewegtem Licht
- Montage abweichend von der vertikalen bzw. horizontalen Richtung
(7) Ausleger sind regelmäßig aus Schmiedeeisen herzustellen. Andere 
Materialien können im Ermessen der Stadt genehmigt werden. Für den 
Fußgänger- und Fahrzeugverkehr blendfreie Beleuchtungen sind zuge-
lassen. Die an Auslegerkonstruktionen befestigten Werbeschilder dürfen 
höchstens 1,0 m² groß sein. Die gesamte Auslegerkonstruktion darf bis 
zu 100 cm vor die betreffende Fassade vortreten. Zur Sicherstellung des 
Lichtraumprofils der Straße, muss der horizontale Abstand zur Hinter-
kante Bordstein/ Fahrbahnbegrenzung mindestens 60 cm betragen und 
die Unterkante des Werbeträgers muss mind. 2,50 m über dem Fußweg 
oder dem Gelände liegen.
(8) Das vollflächige Verkleben der Schaufenster mit Werbeplakaten ist 
nicht gestattet. Zulässig sind Bemalen oder Sichtschutzfolien, auch mit 
Hinweisen auf den Gewerbebetrieb und temporäre (für max. 12 Wochen 
pro Jahr) Werbung für den eigenen Betrieb, bis zu 2/3 der Schaufenster-
fläche. Dabei sind ungebrochene grelle und leuchtkräftige Farbtöne und 
glänzende Oberflächen unzulässig.
(9) Werbeanlagen, die dem Werbezweck nicht mehr entsprechen, sind 
zu entfernen.
(10) Warenautomaten dürfen an oder vor Fassaden an öffentlichen Ver-
kehrsflächen nicht angebracht werden. Sie sind nur innerhalb der Grund-
rissfläche eines Gebäudes zulässig.

Teil C: Verfahrensvorschriften

§ 20
Abweichungen

(1) Von den Vorschriften dieser Satzung kann bei genehmigungsbedürf-
tigen Vorhaben die zuständige Bauaufsichtsbehörde gemäß § 66 Abs.1 
ThürBO Abweichungen im Einvernehmen mit der Stadt zulassen. Bei 
verfahrensfreien Vorhaben sind Abweichungen gemäß § 66 Abs. 2 Thür-
BO schriftlich bei der Stadt Waltershausen zu beantragen und zu begrün-
den und von der Stadtverwaltung bzw. durch Beschluss des Stadtrates 
zu entscheiden. Abweichungen von diesen Vorschriften sind nur möglich, 
soweit die Einhaltung der Vorschriften mit besonderen Schwierigkeiten 
verbunden ist bzw. eine besondere Härte bedeutet, die Abweichung die 
Ziele dieser Satzung nicht wesentlich beeinträchtigt und wenn Gründe 
des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung erfordern.
(2) Im Falle eines Bau- oder Kulturdenkmals ist dabei zusätzlich die Stel-
lungnahme der Denkmalfach- und Verwaltungsbehörde maßgebend.

§ 21
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig
- entgegen der §§ 4-19 dieser Satzung nicht zulässige bauliche Anla-

gen oder Werbeanlagen errichtet oder zum Unzulässigen ändert
- entgegen der §§ 4 -19 dieser Satzung nicht zulässige Materialien 

verwendet
- entgegen § 6, § 7, § 10, § 12, § 13, § 15 und § 16 erhaltenswerte 

bauliche Elemente beseitigt oder abbricht
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 86 Abs. 3 der ThürBO mit einer 
Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden.

§ 22
Inkrafttreten

Die Altstadtgestaltungssatzung tritt gemäß § 21 der Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Am 
selben Tag tritt die bisherige Gestaltungssatzung „Altstadtgestaltungs-
satzung“ vom 18.Juli 1997 außer Kraft.
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Markt 1 Rathaus
Markt 5 Wohn- und Geschäftshaus
Markt 7/8 alte Apotheke
Plan Trafostation
Plan Litfaßsäule
Puschkinstraße 1 ehem. Schule, jetzt Geschäftshaus
Schulgasse 1 Sparkassengebäude
Schulplatz 6 Grundschule
Schulplatz 8 Regelschule (2 Gebäude)
Tenneberg 1 und 2 Schloss Tenneberg mit Ausstattung, Festsaal, 

Schlossbrücke, Taubenhaus (Rest), Remisen und 
Wallgräben

Tenneberg 3 ehem. Remtamtsgebäude (Teil des baulichen En-
sembles „Schloss Tenneberg“)

Tenneberg 4 ehemaliges Gefängnis, Fronfeste (Teil des bauli-
chen Ensembles „Schloss Tenneberg“)

Tennebergstraße 2 Torhaus der Kemenate mit Gedenktafel Bechstein
Tennebergstraße 7 Wohnhaus
Tennebergstraße 9 Wohnhaus
Tennebergstraße 13 ehemaliges Forsthaus Zeughaus
Töpfersberg 7 Wohnhaus
Töpfersberg 11 Töpfersturm
Waldtor Laufbrunnen
alle Stadtmauerreste, auch unterirdisch

- Bornpforte Nummern 1-42 und 44+46
- Brühlgasse Nummern 1-4
- Heiliges Kreuz, ohne Nr. 1
- Louis-Bardorf-Straße
- Mühlgraben Nummern 1-15
- Neue Gasse
- Tennebergstraße Nummern 1+3
- Wassergasse 2
- Zeughausgasse nordöstliche Straßenseite

5. Schulgelände
- Grundschule und beide Regelschulgebäude

6. Außerhalb der Ensemblebereiche
- Albrechtstraße Nummern 1+3
- August-Bebel-Straße, nördlicher Teil
- August-Trinius-Straße Nummern 7-18a
- Bahnhofstraße
- Brühlgasse Nummern 5-22
- Burgbergstraße nördlicher Teil
- Burgbergweg Nummern 1+2
- Daniel-Kestner-Straße, nur die Straße selbst
- Friedhofsallee östlicher Teil
- Gerberstraße östlicher Teil
- Hauptstraße 44a
- Heinrich-Schwerdt-Straße südlicher Teil
- Hinter der Mauer südöstliche Straßenseite
- Jahnstraße, nordwestliche Straßenseite
- Oberes Waldtor Nummern 30+32+34
- Puschkinstraße 1
- Ruhlaer Straße östlicher Teil
- Schloss Tenneberg Nummern 1-4
- Schulplatz Nr. 4 und Nr. 7a und die Straße selbst
- Striemelsbergstraße, nördlicher Teil
- Stadtpark
- Tennebergstraße Nummern 4-13
- Tiergartenstraße, östlicher Teil
- Töpfersberg Nummern 9+13
- Wassergasse 4
- Zeughausgasse 2

Einzeldenkmale innerhalb des Sanierungsgebietes, nur nachrichtlich 
und unverbindlich.
Die offizielle Denkmalliste wird von der Oberen Denkmalschutzbehörde 
geführt.

A.-Bebel-Straße 4+6 ehem. Puppenfabrik Kämmer & Reinhardt
Bahnhofstraße 12 ehem. Stadttheater
Beckengasse 7 Wohnhaus
Beckengasse 17 ehem. Ackerbürgerhof
Borngasse 4 Inschrifttafel
Borngasse 7 Wohn- und Geschäftshaus mit Nebengebäuden
Brauhausgasse 1 ehem. Ratskeller
Brauhausgasse 2 ehem. Wohnhaus, jetzt Bibliothek
Bremerstraße 9/11 ehem. Ackerbürgerhof
Bremerstraße 13 ehem. Ackerbürgerhof
Burggasse 8 Wohnhaus
E.-Thälmann-Str. 17 Felsenkeller als Sachteil
Hauptstraße Litfaßsäule
Hauptstraße 1 Wohn- und Geschäftshaus
Hauptstraße 2 Wohn- und Geschäftshaus
Hauptstraße 3 Wohn- und Geschäftshaus
Hauptstraße 4 Wohn- und Geschäftshaus
Hauptstraße 6 Wohn- und Geschäftshaus
Hauptstraße 10 ehem. Postgebäude, jetzt Wohnhaus
Hauptstraße 12 Wohn- und Geschäftshaus
Hauptstraße 14 Wohn- und Geschäftshaus
Hauptstraße 17 Klaustor mit Stadtmauerrest
Hauptstraße 20 Haus, Nebengebäude
Hauptstraße 22 ehem. Hospital St. Elisabeth
Hauptstraße 37 Wohn- und Geschäftshaus
Hauptstraße 42 Wohnhaus und Seitengebäude
Hauptstraße 54 Wohnhaus
Krumme Gasse 1 Wohn- und Geschäftshaus
Krumme Gasse 2 Wohn- und Geschäftshaus
Krumme Gasse 4 Wohn- und Geschäftshaus
Krumme Gasse 5 Hofanlage
Lutherstraße 8 / Schul-
pl. 16

Wohnhaus

Markt Stadtkirche Zur Gotteshilfe
Markt Litfaßsäule
Markt Marktbrunnen

Impressum

Amtsblatt für die Stadt Waltershausen
Herausgeber, verantwortlich für den Textteil: Stadt Waltershausen Verantwortlich für 
den amtlichen Textteil: Bürgermeister der Stadt Waltershausen Verantwortlich für den 
nichtamtlichen Textteil: Der jeweilige Verfasser Bezugsbedingungen Die Verteilung des 
Amtsblattes erfolgt kostenlos an alle Haushalte der Stadt Waltershausen Einzelbezug: Das 
Amtsblatt ist beim Verlag erhältlich. Der Einzelbezug beträgt 3,00 € (hier sind Porto und 
gesetzlicher MWSt. enthalten). Verantwortlich für den Anzeigenverkauf: Stefanie Barth, 
erreichbar unter Tel.: 0157 80668356, E-Mail: s.barth@wittich-langewiesen.de; Carola Miet-
le, erreichbar unter Tel.: 0175 5951011, E-Mail: c.mietle@wittich-langewiesen.de Verlag und 
Druck: LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 98693 Ilmenau, info@wittich-lange-
wiesen.de, www.wittich.de, Tel. 03677 2050 - 0, Fax 03677 2050 - 21 Verantwortlich für 
den Anzeigenteil: Yasmin Hohmann – Erreichbar unter der Anschrift des Verlages. Für die 
Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag keine Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzei-
genmotive dürfen nicht anderweitig verwendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und 
Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die 
z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben 
werden von uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, ge-
nauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue 
Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten 
uns zu keiner Ersatzleistung. Verlagsleiter: Mirko Reise Erscheinungsweise: in der Regel 
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➤➤➤ Die weiteren Anlagen finden Sie  
auf den beiden folgenden Seiten ➤➤➤
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Wir freuen uns auf viele Landschaftsbilder von Monika, vorwiegend mo-
nochrom in Mischtechnik dargestellt. Und wir bewundern wieder alte Foto-
grafien, aufgenommen mit kleinen analogen Fotoapparaten. Die Fotos von 
Monika bestechen nicht durch Perfektion, sondern durch ihr Künstlerauge!

GutsMuths-Vereinsraum: Monika Wilde in ihrer Ausstellung mit Blumen 
vom Ortsteilbürgermeister Schnepfenthals Steffen Fuchs (links) und Ka-
men Pawlow (rechts)  Foto Wenzel

Die Ausstellung zeigt die künstlerische Entwicklung Monika Wildes vom 
16. Lebensjahr bis heute. Die letzten Bilder hat sie im 83. Lebensjahr 
gemalt. Der Umfang der Schau ist: 17 Rahmen mit gemalten Werken und 
20 Rahmen mit Fotografien, davon hat sie zwei Arbeiten in Mischtechnik 
und drei Fotos der GutsMuths-Sammlung-Gegenwartskunst gestiftet.

Bei der Eröffnung am 12. August 2023 hat alles gestimmt: zahlreiche 
Gäste, reichlich Getränke, gute Bluesmusik und tolle Stimmung!

Die Überraschung lieferte Dr. Roland Scharff aus Friedrichroda, selbst 
Künstler mit der nächsten Ausstellung bei GutsMuths ab 30.09.2023. 
Nach Überreichung der Blumen trug er seinen Limericks für Monika vor! 
Davon ein Auszug:

Monika Wilde führt uns in Gefilde
Die traumhaft schön, dennoch nicht

Traumgebilde.
Es sind Abbildungen aus der Realität,

Treffsicher, doch musisch, frag mich, wie das geht.
Es sind einfach, dank der Künstlerin,

Kunst-Gebilde.

Monika Wilde,
wir kennen sie alle,
ist in jedem Falle

Kandidatin für die Hall of Fame,
Heißt: für diese GutsMuths-Gedächtnishalle!

Die Ausstellung von Monika Wilde geht bis zum 10.09.2023.

In der GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal wird auch zu Guts-
Muths Leben und Werk informiert und man kann ausgewählte Arbeiten 
aus unserer Kunstsammlung bewundern. Weiterhin zeigen wir Rahmen 
mit der interessanten Baugeschichte des Hauses und der schützenswer-
ten Natur Schnepfenthals.
Und im Sportsaal präsentieren sich bis zum 15. Oktober 2023 weitere  
zwei Sonderausstellungen:

50. GutsMuths-Rennsteiglauf am 13. Mai 2023
+

160 Jahre Pierre de Coubertin,  
Vater der modernen Olympischen Spiele

17.09.2023, 17 Uhr - Das nächste Projekt bei GutsMuths ist eines mit 
Augenzwinkern:

„Erotische Träume der Bäume“
Satirische Ausstellung von Wolfgang Möller  

gemeinsam mit Reiner Klein
Wolfgang Möller hat ein gleichnamiges Buch herausgegeben, das er am 
Sonntag, dem 17.09.2023 um 17 Uhr im Vereinsraum der GutsMuths-
Gedächtnishalle Schnepfenthal erstmalig vorstellt:
Das Liebesleben der Bäume mit ungewöhnlichen und satirischen Einbli-
cken auf ihre Strukturen!

Kommen Sie und staunen Sie!

Kamen Pawlow

GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal

Dienstag 10 - 13 Uhr, Mittwoch + Sonntag 13 - 17 Uhr

Telefon zu den Öffnungstagen: 03622/401391,
E-Mail Kamen.Pawlow@stadt-waltershausen.de
WEB www.waltershausen.de

Nichtamtlicher Teil

Perfekt ist, wenn es richtig scheppert
BC GmbH Torgau / Sündenfrei
Naundorfer Straße 9
04860 Torgau
www.suendenfrei.de

Am 16. und 17. September lagern Ritter mit ihren Gefolgen, Krämer, 
Mundschänke und Handwerker auf dem Bergsporn von Schloss Tenne-
berg in Waltershausen. Das Mittelalter macht hier Station in einer roman-
tischen Form: mit Musik, Gaukelei, Handwerk und Handel aber auch mit 
ritterlichen Raufereien.

Mit dabei ist die Schlosswache von Ritter Rothar. Die Herren in Blech zei-
gen drei Mal am Tag ihre beeindruckenden Fechtszenen. Was wie eine 
wilde Rauferei aussieht, ist eine mühsam einstudierte Show. Mehrfach 
pro Woche absolviere man ein Training, so Ritter Rothar: „Die Schläge 
müssen sitzen, schnell und präzise hintereinander erfolgen, sonst sieht 
es dilettantisch aus.“ Kinder und Erwachsene hätten dann weniger Spaß 
am Zuschauen. „Es muss richtig scheppern, damit alle begeistert sind“, 
so der Recke, „und auf Schloss Tenneberg geht’s wieder richtig zur Sa-
che! Die Kinder werden ihren Spaß daran haben“, so sein Versprechen.

Auf dem Weg vom Ritterlager zur Bühne passieren die Besucher manche 
Handwerkerstände, bei denen man den Meistern über die Schulter se-
hen oder gar selbst mit Hand anlegen kann. Händler und Mundschenke 
haben ihre Hütten und Zelte aufgebaut und gestalten einen Markttag im 
Mittelalter.

Im Zentrum des Geschehens stehen die Musikanten der Band „Fidelius“ 
mit ihren uralten Instrumenten, die Multiinstrumentalisten „Rapauken“, 
deren Harfe, Alphorn, Glockenspiel und Kesselpauken im Schlosshof er-
klingen, Folk- Fiedler Cat mit Irischen Melodien sowie der Gaukler „Laut-
nhals “mit seinen Narreteien. Am Samstagabend beendet ein Irish- Folk- 
Konzert in Kombination mit einer Feuershow das romantische Treiben 
hoch über der Stadt Waltershausen.

Geöffnet ist der Markt im Schloss Tenneberg am Samstag von 11 bis 
22:00 Uhr und Sonntag von 11 bis 19:00 Uhr. Der Eintritt kostet 9,00 Euro 
für Erwachsene und 5,00 Euro für Kinder, wobei für Kinder im Vorschul-
alter der Eintritt ohnehin frei ist. Familien und Alleinerziehende zahlen 
nur für das erste Kind. Besucher in historischer Kleidung erhalten einen 
Rabatt von 2,00 Euro. Weitere Informationen sind auf der Homepage des 
Veranstalters www.suendenfrei.de zu finden.

Sonderausstellung von Monika Wilde bei GutsMuths  
mit einem Fest eröffnet!
Vorab: Es war wieder mal eine Ausstellungseröffnung, für die Monika Wil-
de inzwischen berühmt ist!
Im GutsMuths-Vereinsraum war für Gäste kein Platz mehr und auch kei-
ne Luft, so flüchteten wir alle bald aus dem Haus, wo uns vier Männer 
der Rockband „Zoe´“ aus Arnstadt mit Bluesmusik verwöhnten. Darun-
ter war auch Andreas Erbe aus Waltershausen - akustische Gitarre und 
Gesang. Zusammengetrommelt hat die guten Musiker Mundharmonika 
Wölfi - Dirk Wolf aus Gotha. Alles natürlich auf Wunsch von der Künstle-
rin und Musikliebhaberin Monika Wilde. Es war eine äußerst stimmungs-
volle Ausstellungseröffnung in und vor der GutsMuths-Gedächtnishalle 
Schnepfenthal. Das Event begann um 11 Uhr und endete erst gegen 16 
Uhr als die Regentropfen fielen. Danke Monika für eine schöne Ausstel-
lung mit emotionaler Vernissage!

Nun zur bildenden Kunst: Die ehemalige Zirkelleiterin Monika Wilde aus 
Gotha hat nun ihre 5. Ausstellungsbeteiligung in Schnepfenthal.
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Sozialverband VdK

Ortsverband Waltershausen

Wir sind für Sie da!!!
Sprech- und Beratungsstunden,

jeden Mittwoch von 10 - 13.00 Uhr im
Spittel, Hauptstr. 22, 99880 Waltershausen

Ev. Terminvereinbarungen unter:
H.-Jürgen Burkhardt (Vorsitzender)

Telefon: 03622/9093580 und 0179/5301851 und

Wilfried Löwe (Stellvertreter)
Telefon: 03622/66156 und 0176/76679794

Was kann der Sozialverband VdK für Sie tun?
Hilfe und Beratungen bei Anträgen und Widersprüchen. Nach nega-
tiven Bescheiden von der Rentenversicherung, Krankenkassen, der 
ARGE, Sozialämtern. Zuzahlungsbefreiungen, Pflegekassen, Pflege-
grade, Begutachtungen durch den MD (früher MDK), Anträge „Schwer-
behinderungen, Grad der Behinderung, Merkzeichen“ beim Sozialamt/
Versorgungsamt, Verschlimmerungsanträge, Widersprüche. Informati-
onen zur Vollmacht, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung usw.
Also: wo andere Stellen aufhören, fangen wir erst richtig an!!

Ende des Amtsblattes

Innige Verbindung, Zeichnung von Peter Gliem, Waltershausen, Titelbild 
von Wolfgang Möllers Buch „Erotische Träume der Bäume“.

14. Waltershäuser Seniorenakademie
Am 26.10.2023 startet unsere diesjährige Seniorenakademie.

Die Mitgliedsausweise können ab dem 26.09.2023 in der Stadtinformation 
erworben werden.

Teilnehmergebühr: 25,00 €
(Restkarten – falls noch vorhanden – können am Veranstaltungstag vor 
Ort erworben werden! Preis je Einzelveranstaltung: 5,00 €)

Die Vorträge finden donnerstags von 10:00 bis 12:00 Uhr im Rathaus-
saal in Waltershausen statt.

Der Teilnehmerausweis berechtigt zur Teilnahme an allen ausgeschrie-
benen Veranstaltungen und ist immer mitzuführen.

Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

Liebe Geburtstagskinder im Monat September!
Da die öffentlich personalisierten Geburtstagswünsche auf Grund der 
neuen Datenschutzbestimmungen an strenge Auflagen gekoppelt 
sind, ist eine öffentliche Auflistung nicht möglich.

Älter werden schließlich alle.
Doch eines gilt in jedem Falle.

Jeweils alle Lebenszeiten
haben ganz besondere Seiten.

Wer Sie sinnvoll nutzt mit Schwung,
der bleibt sicher immer jung.

Zu Ihrem Geburtstag gratuliere ich ganz herzlich und wünsche Ihnen 
Freude am Leben und vor allen Dingen immer Gesundheit.

Ihr
Bürgermeister Michael Brychcy


